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Neues helvetisches Tagblatt.
^Fortsetzung des schwei

Herausgegeben von Escher und t

Band I. ' x

Vollzieh un gsdirektorium.
Abschrift eines Briefs des Generals Heudelct

an den ttntcrsto.uhatter des Distr. Vrugg,
vom 22. Therm. VII.

(Vergl. Tagbl. St. 45. S. 168.)

Ich nehme/ B. Statthalter, den lebhaftesten
Antheil an dem Unglücke, wodurch eine achttmgs-
würdige Familie eines Einwohners von Mliingen
ihres Haupîcs beraubt worden. Der Krieg, der
schrekliche Krieg führt jeden Jammer in seinem
Gefolge, nnd ihn allein darf man wegen dieses
Ereignisses anklagen, welches alle meine Bemüh",,
gen, gute Ordnung zu erhalten, weder voraus-
sehen noch verhüten konnten.

Ich habe dem ObcrZencral das Gemälde der
traurigen Lage dieser armen Familie vor Augen
gelegt. Ich sende Ihnen 12 Löuisd'or, die er mir
derselben auszutheilen auftrug. Wollen Sie ihr
solche zukommen lassen; wollen Sie ihr zualeich
meine Theilnahme an ihrem Unglük bezeugen/Sa-
gen Sie ihr, sie möchte die Franzosen darum nilltt
verwünschen; sie sind aufrichtige Freunde der.du-
man-tat, und wenn, als unvermeidliche Folge eines
großen Zusammenflusses von Menschen, ein Böse-
wicht sich unter ihnen findet, so darf er nur en>--
dckt werben, damit sie ihn der Gerechtiakeit ans-
liefern; sagen Sie jener Familie auch, Ich hätte,
dem Auftrage des Generals Massena zufolge, Be-
fehl ertheilt, daß der Wittwe und jedem Kind",
zu Brngg tàaiich eiue Ration Brod und Fleisch
ausgeliefert werde, gegen Bons die Sie gefälligst
ausstellen, und die der Chef des Generalstaabs der

^ Knegskommissàr Visiren werden.Dtt.e Maßregel wird so lange fortdaure», als sol-
che Austhe-lungen zu Brugg oder in der Nacbbar-
schast geschehen.

Wollen Sie mir den Empfang dieses Briefsund der beiliegenden Summe beschönigen.
die Zusichcrung meiner Ach-

Unterzeichnet: H ende let.

erischen Republikaners)

ft e ri, Mitgl. der gesctzg. Räche.

Bern, 27. Aug. 17YY. 3°. Thêrmid. VII.

Dem Original gleichlautend.
Unterzeichnet: Frölich.

Dem Original gleichlautend.
Der Gèn. Sekr. : Mousson.

G e s e z g e b u u g.

Grosser Rath, lo. August.
(Fortsetzung.)

Cnsior ist auch dieser Meinung, weil wir eben
so wenig über die Urtheile des obersten Gerichtshofs
CvNimissior.cn niedersetzen können, als er über un-
sere Gesetze; jeder von uns muß bey seinem Geschäft
bleiben, und der 62. § der Constitution giebt dem
oberste!; Gerichtshof ganz unverkennbar das Recht, ei-

ncn Repttisemanten seiner Stelle zu entsetzen, weil
er die Bedingung vorschreibt, unter der einzig ein
angeklagter Repräsentant wieder seine Stelle beziehen
kann.

Schoch erinnert an die Verlänmdungen, die ge-
gen Hartmann ausgcstossen wurden, von denen sich

nun aber gar nichts erwahret hat, und also sollten
wir den Beschluß wieder zurüknehmen, durch den
Hartmann dem obersten Gerichtshof übergeben wur-
de. Hartmann ist ein Patriot, er hat der Rcpub-
lik aus den Klöstern viel Schätze gerettet und dar-
um wurde er rerläumdct; wäre er ein Fanatiker
gewesen, hätte die Geistlichen machen lassen, und
der Republik keine Schätze verschaft, kein Mensch
Härte ihn angeklagt, »veil dann die Fanatiker und
Aristokraten mit ihm wären zufrieden gewesen. Weil
also das Urtheil des obersten Gerichtshof ungerecht
ist, so hebe man es auf. Der Oberqerichtshvf erklärt,
daß Hartmann das Zutrauen des Voirs vcrlohren ha-
be, aber ich glaube, wenn man das Volk fragte, sv
würde sich zeigen, daß durch dieses Urtheil nicht Hart-
mann, sondern der Obergerichtshof selbst, das Zu-
trauen des Volks vcrlohren hat. Ruf zur Qrd-
nung! Auf Gyfendörfers Antrag wird daS
Wort dem Redner entzöge»» und also die Fortsetzung
diese? Rede untersagt.
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